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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Nie etwas einbezahlt
/cfe fein rmf 60 /«fe/e» in Pensi-

on ^e^nn^en nnd feabe weiferfein
die AHV-Beib%e feeznfeif. Die
ADV-Penfe von 1536 Pranfeen

(Stand 1996) isf flM/yrnnrf von
38 ßeifra^s/nferen feerecfenef

worden, wdferend meine Adnffer,

die seif Pefernar 1996 verwifwef
isf, eine Wfe'fwenrenfe von 2050
Pranfeen erfed/f, ofewofei sie

«nie efwos einfeezafe/f» feaf. Da
sfimmf docfe efwns nicfef? Icfe

möcfefe wissen, ofe icfe von der

10. APfV-Pevision efwas pro/z-
deren kann.

Da nähere Angaben über Ihre
Verhältnisse oder auch weite-
re Unterlagen (z.B. Renten-
Verfügung) fehlen, muss ich
mich im folgenden auf einige
Hinweise beschränken:

Allgemeine Hinweise
zu Beitragspflicht und
Rentenberechnung
• Die Grundzüge der AHV-
Beitragspflicht finden Sie in

Zeitlupe 8/96, S. 46. Wichtig
ist vorerst, dass die Versicher-
ten (z.B. auch nichterwerbs-
tätige Personen wie vorzeitig
Pensionierte) bis zum AHV-
Rentenalter AHV-Beiträge
bezahlen müssen. Nicht-
erwerbstätige Ehefrauen von
Versicherten sowie nicht-
erwerbstätige Witwen waren
bis Ende 1996 von der Bei-

tragspflicht befreit, was je-
doch mit der 10. AHV-Revi-
sion auf 1997 geändert wur-
de. Sogenannte «Vollrenten»
können nur bei vollständiger
Beitragsdauer ausbezahlt wer-
den, während bei Beitrags-
lücken nur Anspruch auf ent-
sprechend gekürzte «Teilren-
ten» besteht.

• Da vor Einführung der AHV
keine AHV-Beiträge bezahlt
werden konnten, führen bei
der AHV nur Beitragslücken
ab 1948 zu tieferen Renten.
Wer also 1948 das 20. Alters-
jähr bereits erfüllt hatte (so-

genannte «Eintrittsgenera-
tion»), konnte mit entspre-
chend weniger Beitrags-
jähren in den Genuss von
vollen Altersrenten gelangen
als jüngere Personen.

• Für die Rentenberechnung
ist neben der Beitragsdauer
auch das den Beiträgen ent-
sprechende durchschnittliche
Einkommen entscheidend. Je

nach durchschnittlichem
Einkommen betragen die ein-
fachen Altersrenten bei voller
Beitragsdauer und ab 1997
mindestens 995 bis höchstens

1990 Franken im Monat
(1996: 970 bis 1940 Franken).
• Die Witwenrenten wurden
bis Ende 1996 aufgrund der
Einkommen des verstorbenen
Mannes und allfälliger Ein-
kommen der Witwe berech-

net, was im Rahmen der 10.

AHV-Revision für neu entste-
hende Witwenrenten eben-
falls geändert wurde. Die
Höhe der Witwenrenten ent-
spricht grundsätzlich 80% der

entsprechenden Altersrenten.

Auswirkungen der
10. AHV-Revision
In der Zeitlupe 9/96, S. 46 ff.
finden Sie eine Übersicht
über die wichtigsten Ände-

rungen der 10. AHV-Revision.
Die Gesetzesänderungen tra-
ten auf 1997 in Kraft. Sie fin-
den auf Sachverhalte, die in
früheren Jahren zu beurteilen
waren, grundsätzlich keine
Anwendung.
• Da Sie bereits im AHV-Alter
stehen, sind für Sie die Neue-

rungen im Beitragsbereich
nicht mehr von Bedeutung.
Sie würden im Rentenalter
nur beitragspflichtig, wenn
Sie aus einer allfälligen Er-

werbstätigkeit ein Einkorn-
men von über 1400 Franken
im Monat oder 16800 Fran-
ken im Jahr erzielen würden.
• Die wichtigsten Neuerun-
gen im Leistungsbereich be-

ziehen sich auf die Renten-
berechnung. Im Vordergrund
stand dabei das Splitting für
Verheiratete sowie die Mög-
lichkeit zur Anrechnung von
Erziehungs- oder Betreuungs-
gutschriften.
• Am 1. Januar 1997 bereits
laufende Renten werden
durch die 10. AHV-Revision
vorerst nicht betroffen, wie in
der Zeitlupe 10/1996, S. 46,
näher dargestellt ist. Laufen-
de Renten werden spätestens
2001 dem neuen Recht un-
terstellt, wobei sich für Ren-

ten von Ledigen grundsätz-
lieh nichts ändert. Auf Ge-
such hin können nur

a) Ehepaarrenten, die we-
gen Beitragslücken des Ehe-

mannes gekürzt worden sind,
b) Renten, die nach Schei-

dung oder Wiederverheira-
tung neu berechnet werden
mussten,

c) Renten von ledigen Ver-

sicherten, die Kinder erzogen
haben oder noch erziehen, be-

reits auf 1997 nach dem neu-
en Recht berechnet werden.
• Betreuungsgutschriften sind
erstmals für Betreuungen im
Jahre 1997 möglich. Sie

können jedoch Altersrenten
ebensowenig beeinflussen wie
Erziehungstätigkeit oder Er-

werbstätigkeit im Rentenalter.

Hinweise zu Ihren Fragen
• Aufgrund Ihres Briefes wur-
den für Sie sowohl während
Ihrer Tätigkeit im elterlichen
Geschäft als auch während
der späteren Berufstätigkeit
immer AHV-Beiträge abge-
rechnet. Da Sie offenbar auch
nach der Pensionierung wei-
terhin Ihre Beiträge bezahlten,
dürften kaum Beitragslücken
entstanden sein. Das ent-
spricht auch der Höhe Ihrer
Rente, die zwischen dem Min-
dest- und Höchstbetrag liegt
und gemäss Rententabelle
1996 einem durchschnittli-
chen Einkommen von 39576
Franken entsprach.
• Eine Witwenrente der AHV
wird im Rentenalter grund-
sätzlich durch die Altersrente
abgelöst. Nachdem Sie selber
bereits im Rentenalter ste-
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hen, ist eine Witwenrente der

AHV für Ihre Mutter ausge-
schlössen. Zudem betrugen
die Witwenrenten der AHV
1996 monatlich mindestens
776 bis höchstens 1552 Fran-
ken. Eine Witwenrente von
2050 Franken (Stand 1996) ist

in der AHV also nicht mög-
lieh. Wahrscheinlich ist im
Betrag eine allfällige Ergän-
zungsleistung der AHV/IV,
eine Hilflosenentschädigung
oder eine Leistung der Pen-
sionskasse eingeschlossen.
• Aus Ihrem Brief ist zu
schliessen, dass Sie nie ver-
heiratet waren und keine Kin-
der gehabt haben. Unter die-
sen Voraussetzungen dürfte
die 10. AHV-Revision keine
Auswirkungen auf Ihre Rente
haben.

Zusammenfassung
Wie Sie meinen Ausführun-
gen entnehmen können, lie-

gen Ihren Fragen einige
Missverständnisse zugrunde.

Grundsätzlich kann ange-
nommen werden, dass Ihre
AHV-Rente durchaus richtig
berechnet worden sein dürf-
te. Sofern die in meinen Aus-

führungen getroffenen An-
nahmen über Ihre persönli-
chen Verhältnisse zutreffen,
dürfte Ihre Rente von der
10. AHV-Revision kaum be-

troffen sein. Da Sie nur eine
mittlere AHV-Rente bezie-
hen, stellt sich die Frage eines

allfälligen Anspruches auf Er-

gänzungsleistungen zur AHV.
Aus Sicht der AHV erschei-

nen die Ausführungen über
die Rente Ihrer Mutter unzu-
treffend. Da Sie auch keine
näheren Angaben über die

persönlichen Verhältnisse Ih-
rer Mutter gemacht haben,
kann nicht beurteilt werden,
wieweit die 10. AHV-Revision
die Rente Ihrer Mutter beein-
flussen könnte.

Ich empfehle Ihnen, einen
allfälligen EL-Anspruch über
die AHV-Zweigstelle Ihres
Wohnortes näher abklären zu

lassen. Wenn Sie konkretere
Auskünfte über Ihre Rente
wünschen, empfehle ich Ih-
nen, mit Ihrer Ausgleichskas-
se einen Termin zu vereinba-
ren, damit Ihnen anhand des

Rentendossiers die gewünsch-
ten Informationen gegeben
werden können.

Dr. i«r. Raüo/f Tuor

Recht
Keine Gleichberech-
tigung bei Pensions-
kassen-Renten?

Nacü der PeHSZOHzeruH.g' eines

Ehemannes wird dem Ehepaar
eine 700%-Rerzte awshezahif.

Stirbt die Trau, behommt der

Ehemann weiterhin eine 100%-
Pente, stirbt der Mann, wird der

Witwe 60% ausbezahlt. Wie
Zässt sich diese Praxis mit dem

neuen Eherecht vereinbaren?

Hat eine rncMerwerfestäti^e
EBe/fan nicht zur HäZ/te Anteil
am Vermögen und Ei/rlcommen
des Ehemannes? Die Prämien
wurden ya aus dem Ein/commen

bezahlt, und die Pente gilt /tir
beide Ehegatten, ich verstehe es

ya, dass eine Person weniger Ko-

sten hat und das Sterberisiho

von zwei Personen einen ande-

ren Verteiler nach sich zieht.
Aber warum nichtgleichberech-
tigt (z.B. Ehepaar erhält 700%,
überlebender Teil 70 oder 80%)?

Im Rahmen der obligatori-
sehen beruflichen Vorsorge ist
es richtig, dass beim Tod eines

Altersrentners die Witwen-
rente 60% der Altersrente

beträgt. Im Rahmen der über-

obligatorischen Altersvorsor-

ge ist das Reglement der je-

weiligen Pensionskasse mass-

gebend, in welchem auch an-
dere Leistungen zu Gunsten
der Witwe vorgesehen sein

könnten, wobei die obligatori-
sehen Leistungen auf alle Fäl-

le zu gewähren sind.

Es ist jedoch nicht so, dass

bei der Pensionierung eines
als Arbeitnehmer versicher-
ten Ehemannes eine Ehepaar-
rente von der Pensionskasse

ausgerichtet wird. Die Alters-

leistung wird allein dem in
der Pensionskasse versicher-
ten Ehemann ausgerichtet.
Solange der Ehemann lebt,
hat die Ehefrau keine direk-
ten Ansprüche gegenüber der
Pensionskasse des Eheman-
nes. Nach dem Tod des Ehe-

mannes erhält sie dann die
Witwenrente als Hinterlasse-

nenleistung von der Pen-
sionskasse des versicherten
Ehemannes, obwohl sie nicht
selbst in dieser Pensionskasse
versichert ist.

Nehmen Sie als Beispiel
den Fall an, dass beide Ehe-

gatten erwerbstätig und je in
einer eigenen Pensionskasse
versichert sind. Bei der Pen-

sionierung erhält der Ehe-

mann von seiner Pensions-
kasse eine - wie Sie es aus-
drücken - 100%-Rente, die
Ehefrau jedoch aber auch von
ihrer Versicherung. Zusam-

men, als Ehepaar, hätten die
Ehegatten somit eine 200%-

Rente. Stirbt die Frau, so er-
hält der Ehemann weiterhin
die 100%-Rente seiner Pen-
sionskasse, aber, jedenfalls
nach dem geltenden Gesetz,
keine Witwerrente der Pen-
sionskasse der Ehefrau. Stirbt
hingegen der Ehemann, so
erhält die Ehefrau weiterhin
die 100%-Rente ihrer Pen-

sionskasse und daneben eine
Witwenrente der Pensions-
kasse des verstorbenen Ehe-

mannes.
Ihre Kritik ist eine Kritik an

die Adresse des Bundesgesetz-
gebers. Für den Erlass, die Än-

derung und Aufhebung von
Bundesgesetzen ist bekannt-
lieh das Bundesparlament
(National- und Ständerat) zu-
ständig. Die Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier
als Volksvertreter dürften
wohl ein offenes Ohr für die
Stimme des Volkes haben, al-

so auch für Ihre Stimme. An-

regungen könnten Sie auch
an die zuständige Bundesver-

waltungsstelle, das Bundes-
amt für Sozialversicherung,
Abteilung berufliche Vorsor-

ge, richten.
Dr. Iwr. Marco ßla^jl
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